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Zum Verhältnis der Zahlung von Verletztengeld, Übergangsgeld und Verletztenrente. 
Die Einrede der Verjährung verlangt nach einer ausdrücklichen Ermessensentschei-
dung. 
 
§§ 46 Abs 3. S.1 Nr.2, 72 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII; § 44 Abs. 4 SGB X 
 
Urteil des BSG vom 16.03.2021 – B 2 U 12/19 R – 
Teilweise Aufhebung des Urteils des LSG vom 11.07.2019 – L 3 U 6/19 ZVW – UVR 12/2019, S. 698 
 

Die Parteien streiten über die Zahlung von Verletztengeld für die Zeit vom 25.05. bis 
31.10.2006 und vom 15.08.2007 bis 28.08.2011. 
Der Kläger erlitt im Jahr 2004 einen Arbeitsunfall. Er erhielt bis einschließlich 24.05.2006 
Verletztengeld. Ab dem 25.05.2006 erhielt er Verletztenrente. Zunächst nahm er an einer 
Weiterbildungsmaßnahme teil. Während dieser erhielt er Übergangsgeld. Im weiteren Verlauf 
wurde noch eine zweite berufsqualifizierende Rehabilitationsmaßnahme durchgeführt, wäh-
rend der er neben der Verletztenrente ebenfalls Übergangsgeld erhielt. Schließlich zahlte die 
Beklagte dem Versicherten durchgehend für die Zeit vom 15.08.2007 bis 28.08.2011 
Übergangsgeld. Mit seiner Klage begehrte der Kläger die Zahlung von Verletztengeld rück-
wirkend und durchgehend ab Mai 2006. 
Das Klageverfahren führte zu einer Aufhebung der Verwaltungsentscheidungen der Beklag-
ten, später zu einer Zurückverweisung durch das BSG (Urteil vom 06.09.2018 – B 2 U 3/17 R 
– [UVR 03/2019, S. 120] ; vorgehend LSG v. 13.07.2016 – L 3 U 198/15 – [UVR 09/20217, S. 
536]), der eine erneute vollumfänglichen Entscheidung zugunsten des Klägers folgte (LSG 
Berlin-Brandenburg vom 11.07.2019 – L 3 U 6/19 ZVW – [UVR 12/2019, S. 698]). Das BSG 
hob nun die Entscheidung des LSG in weiten Teilen auf und stellt fest, der Kläger habe 
keinen Anspruch auf Zahlung von Verletztengeld im Zeitraum vom 15.08.2007-
28.08.2011, dem Zeitraum zwischen den beiden Weitebildungsmaßnahmen. Allerdings 
bestünde ein Anspruch auf Verletztengeldzahlung in der Zeit vom 25.05.-31.10.2006.  
Nach Beendigung der Leistung zur Teilhabe am 14.08.2007 sei kein neuer Anspruch auf Ver-
letztengeld entstanden, es sei weiter Übergangsgeld zu zahlen gewesen, so sehe es § 46 
Abs. 3 S. 1 Nr. 2 SGB VII vor. Auch § 51 SGB IX a.F. (§ 71 SGB IX n. F.) spreche dafür, dass 
dann, wenn ein Anspruch auf Verletztengeld wegen der Zahlung von Übergangsgeld während 
einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben geendet hat, nach deren Ende lediglich wieder 
Übergangsgeld zu zahlen sei. Dies gelte jedenfalls immer dann, wenn – wie hier – eine weitere 
Maßnahme der beruflichen Rehabilitation erforderlich werde, also ein Zeitraum zwischen zwei 
Maßnahmen überbrückt werden müsse. 
Zunächst habe der VG-Anspruch allerdings gem. § 45 SGB VII bis zum 31.10.2006 weiter 
bestanden, denn in der Zeit vom 25.05.-31.10.2006 habe sich die Bewilligung einer Maß-
nahme zur Teilhabe verzögert, da die Beklagte eine solche zunächst zu Unrecht abgelehnt 
hatte. Bei Einstellung der Verletztengeldzahlung zum 24.05.2006 hätten die Voraussetzungen 
des § 46 Abs. 3 S. 1 SGB VII nicht vorgelegen. Auch die Zahlung der zum 25.05.2006 be-
willigten Verletztenrente schließe den Anspruch auf Verletztengeld nicht aus. Ein gleich-
zeitiger Bezug beider Leistungen solle zwar, wie § 72 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII zu entnehmen sei, 
ausgeschlossen werden, allerdings schließe ein bestandskräftiger zu Unrecht festgestellter 
Anspruch auf Verletztenrente nicht die Zahlung von Verletztengeld aus, wenn deren Voraus-
setzungen erfüllt seien. Dies sei hier im genannten Zeitraum der Fall. Insofern sei dann gege-
benenfalls die Verletztenrente zurückzufordern. 
Schließlich sei die rückwirkende Zahlung des Verletztengeldes für das Jahr 2006 auch 
nicht gemäß § 44 Abs. 4 SGB X in direkter oder entsprechender Anwendung aufgrund Ver-
jährung ausgeschlossen. Denn es müssten auch bei einer Erhebung der Einrede der 
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Verjährung im Prozess Ermessenserwägungen entsprechend der Begründungspflicht 
nach § 35 SGB X angestellt werden. Dies habe die Beklagte versäumt. (D.K.) 

 
Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 16.03.2021 – B 2 U 12/19 R –  
wie folgt entschieden: 
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